
Entscheidungsstufe 1: Prüfung der operativen Mindestanforderungen bis 09/25

▪ Die Gebietskörperschaften reichen bis zum 31. Mai 2025 ihre Konzepte beim DOSB ein.

▪ Der DOSB prüft diese Konzepte bis 09/25 auf die Erfüllung der operativen Mindestanforderungen und ihre 
Plausibilität im Gesamtkonzept. Die Gebietskörperschaften werden über das Ergebnis informiert. 

▪ Konzepte, die diese Prüfung bestehen, werden der DOSB-Mitgliederversammlung 2025 vorgestellt.

DREI-STUFEN-MODELL.

Entscheidungsstufe 2: Referenden                          bis 06/26

▪ Muss oder will eine Gebietskörperschaft ein Referendum durchführen (aktiv oder reaktiv), um die Bewerbung 
gesellschaftlich abzusichern, muss dieses bis Juni 2026 durchgeführt werden.

▪ Über Datum, Fragestellung und Option eines gleichzeitigen Referendums entscheiden allein die politischen 
Instanzen.

Entscheidungsstufe 3: Finale Bewertung        bis 09/26

▪ DOSB und Bund entwickeln ein System für die finale Bewertung der noch im Prozess befindlichen Konzepte. 

▪ Das am besten bewertete Konzept wird / die am besten bewerteten Konzepte werden einer 
außerordentlichen DOSB-Mitgliederversammlung bis Ende September 2026 zur Verabschiedung vorgelegt. 
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